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Der schweizerische Republikaner
Hera usgegeben

von Escher und Ufteri,
Mitgliedern der geftzgedende» Räthe der helvetisches Republik.

Hundert neun und sechzigstes Stück.
Viertes Quartal.

Zürich, Donnerstags den October -?S8.

Reglement der beyden Räthe.

Erster Abschnitt.
5. 1.

^)ie Versammlungs, Zimmer der beyden Räthe foi.
len so eingerichtet seyn, baß jedes Mitglied dersel-
den einen bequemen Sitz darin» finde, von da es
die Berathschlagungev mitanhören könne.

2. Es sollen vor den Bänken der Repräsentanten
Pulte angebracht werden, damit jeder Papier vor sich
legen und schreiben könne. ^ ^z. Fur den Präsidenten soll ein erhöhter Stuhl Saal-^Mpekloren
mit einem davorstehenden Pulte eingerichtet werden, î, iz. Jeder der beyden Rathen seztfünfSaalJn,
er soll den Sitzen der Repräsentanten so viel möglich -spektorcn nieder.
gegen über stehen. h 14. Alle vicrzchen Tage trittet einer ab, und

wird nach der relativen Stimmenmehrheit ergänzt.
15. Unter den fünf zuerst gewählten entscheidet

Anzahl derselben derjenigen der Mitglieder des Raths
gleich ist. Siehe Konstitution T. 5 §. 49-

10. Die Zuhörer sollen sich auf ihren Sitzen still
verhalten.

11. Sie sollen sich alles Schwatzens, aller Acufi
ferungen von Beyfall oder Misbilligung über die
Debatten, und aller Handel unter sich enthalten.

12. Es ist ihnen verkokten, sich in denjenigen Theil
des Saals zu begeben, wo die Repräsentanten ihre
Sitze haben.

Dritter Abschnitt.

4-. Unmittelbar vor dem Präsidenten, Stuhl soll
em geräumiger Schreiblisch für das Bureau hingestellt
werden.

5. Den Petitionärs und denjenigen, die von dem
Rathe vorbejchieden werden, solle» in dem Versamm
lungs »Zimmer die Schranken angewiesen seyn um
ihre Vorträge von da aus an die Versammlung zu
machen.

6. Für die Zuhörer sollen Gallerien gebaut, oder
ihnen sonst ein abgesonderter Raum zum Aufenthalt
angewiesen werden.

7- Die Repräsentanten sollen einen besondern
Eingang in den Ort ihrer Sitzungen haben.à heizbares Vor-Zimmer zum Ge-
vrauch der Repräsentanten vor der Eingangs, Thüre
angebracht werden.

das Loos, wie sie sucseßive austrctlen sollen.
16. In der Folge trittet allemal der älteste in

der Stelle heraus.
17. Die austrettenden Saal-Inspektoren können

während zehen Wochen nicht wieder gewählt werden.
18. Der älteste in der Stelle ist zugleich wäh,

rend den lezten 14 Tagen, da er in derselben bleibt,
der Präsident der Saalinspektorcn.

19. Die Saalinspektoren wachen, jeder einzeln
für sich, über die Erhaltung der Ordnung am Ver-
sammlungS-Orte.

20. S>e haben die Aufsicht und den Oberbefehl
über die Wache des Raths.

21. Ihnen steht gemeinschaftlich die Verwendung
der zu den Ausgaben für die Unterhaltung des Sitzung«
Ortes angewiesenen Summe zu, von deren Verwen-
dung sie alle zehen Wochen dem Rath ihre Rechnung

Zweiter Abschnitt.
Von den Zuhörern.

§.9. Ein Versammlungswärter soll die Zuhörer bey à abieg« n sollen.
^ ^dem Eintrttte in den Versammlungs Saal zählen,

Z 22. Den SaakZnjpektoren kommt die Polizey über
und niemand mehr den Eintritt gestatten, sobald die ' die Zuhörer zu.
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2Z. Sie haben bas Recyt, Zuhörer, d,e gegen
hie obige Verordnung fehlen, durch die Versamm-
lungs s Wärter aus dem VersammlungS! Hause führen
zu lasten.

24. Bey schwerern Vergehen sollen sie dieselben
durch die Versa mmlungs «Wärter festnehmen, und
der Wache übergeben lassen.

25. Die Räche richten diese in dem Umkreise ih
res Versammlungs-Orts begangenen Pviizey-Ver«
gehen.

26. Kein Repräsentant kann Mgielch Sasl-Jn«
spcktor und Präsident oder Sekretair seyn; wenn ein

Saalinspektor zu e-.ner von diesen Stellen erwählc
wird, so trittet er aus, und seine Steile wird er-

gänzt.

Vierter Abschnitt.
Ueber das Amt und Verrichtungen des Präsidenten.

27.

"jeder Rath wählt alle vierzehcn Tage einen Prä
denken durch das absolute geheime Stimmen« Mehr.

28. Der Präsident wacht über die Erhaltung der

Ordnung in der Versammlung selbst.

2y. Er hält über die Beobachtung der fur den

Rath festgeseztcn Reglement«.
?O. Er ertheilt den Repräsentanten, die in der

Versammlung reden wollen, das Wort.
zr. Er zeigt dem Rath die Geschäfte an, Wvr-

über er Rapporte anhören oder berathschlagen soll
Z2. Er hält mit dem Bureau das Ver^eichniß

der Tages «Ordnung und der vertagten Geschäfte.

zz. Er trägt die Fragen vor, über die der Rath
abstimmen soll.

gg. Er hat das Eutscheidungs- Recht, wenn die

Stimmer- gleich sind ; aber dieses Rech! kann er nicht
ausüben, ehe das Mehr zum zweytcnma'. ausgencm-

men, und wenn dabey noch kein Sftmmenmchr her-

ausgekommen, durch den Namenauftus abgestimmt
worden ist.

zz. Er eröffnet dem Rathe die Resultate aller
Abstimmungen. ^ ^

zb. Er führt das Wort im Namen der Versamm-

" ^Z7> Er unterschreibt alle Beschlüsse, Dekrete,

Publikationen Botschaften und Briefe, die im Na«

men des Raths, dem er vorsieht, oder beyder Ra
the zugleich abgefaßt werden.

z8 Er besiegelt diese Akten mit dem Siegel des

Raths, dessen Bewahrung ihm während seinem Prä-
sidium obliegt. ^

zg. Er eröffnet alle an den Rath gerichtete

Briefe.

tv i î " ' > ,'R
' t 'j 5 ch- -

40. Er kann zu keiner Kommission vorgeschlagen
werden.

41. In seiner Abwesenheit vertrittet der zuletzt
abgegangene Präsident, der gegenwärtig ist, seine
Stelle.

42. Wenn der Präsident seine Meinung eröffnen,
oder eure Mouon machen will, so läßt rr sich dry
dem Bureau in seinen Rang einschreiben, und v r«

lagt seinen Sitz. Der Vice « Präsident muimi seme

Steile ein, und ertheilt ihm das Wort.
4Z. Der ausweitende Präsident kann währenden

nem Zeitraum von ro. Wochen nicht wieder dazuge«

wählt werden.

Fünfter Abschnitt.
Das Bureau.

§. 44. Jeder der beyden Räthe wählt durch ge«

Heimes absolutes Stimmenmehr aus seinem Mittel
zwei Secretaire«.

45- Diese bleiben vier Wochen bey ihren Stellen.
46. Alle rg Tage w,rd einer derselben frisch er«

wählt.
47. Diese Sekretairs haben die Aufsicht über die

Protokolle und alle schriftiiche Redaktionen, die dem

Bureau obliegen.
48. Diese Sekretairs haben gemeinschaftlich mit

dem Präsidenten alien, und ausschließlich die S-gim«
c r. See sollen gemeinschaftlich alle VerhandiimM
des Raths unterzeichnen.

49. Die EckrctmrS sollen ohne ihre Einwillsi
gung in keine Kommission gewählt werden.

50. Der anetrettcnde Sckcetair kann vor dem

Verlauf von acht Wochen nicht wieder dazu erwählt
werden.

5,. Jeder der beiden Räthe wählt sich durch g«
heun-s und absolutes Elimiurnnichr einen Oder«

schreidcr, der beyden Sprachen völlig kundig, und

kein Glied der Vcrsammluug ist.
52. Diesem stehc die Aufsicht über die Unterschreit

ber M; er leitet ihre Arbeite», durchsieht und »er«

bessert ihre Minuten und Redakiione» und sorget

survie Uebereinstimmung und Gle,chfö:m>gkclt tcrsel«

den in beyden Sprachen
5Z. Der Oderuchreiber ist persönlich für die S't

süllung dieser Pflichte:,, und die ihm anvertlaultN
Geschäfte verantwortlich.

54. Unter dem Oberschreibcr stehen zwey
schreibet, die beiden Sprachen voll g iiiachlig M)»

müssen. Es soll aber jedem der beyden Rathen sich

stehen, wenn er es gut findet, diese Anzahl Mr
Schreiber zu verwinde,».

55« Diese schreiben, der eine in deutfchcr, ^



andere in französischer Sprache, alle Verhandlungen
des Raths, alle in demselben gefallenen Motionen,
alle Gegenstände der Verathschlagungen der Kürze
nach nieder.

56 D>e Verhandlungen der Rathe sollen sogleich
nach Aufhebung der Sitzung unter der Aufsicht des
Oberschreibers in beyden Sprachen von den Unter-
schrcibern ins Reine gebracht, und in jeder Sprache
in ein besonders dazu bestimmtes Buch getragen
werden, welches das Manual hcissen soll.

57. Diese Redaklion wird bey der nächsten Si-
zung dem Rath vorgelegt, und erst, w-ny sie von
demselben untersucht, gebilliget, oder verbessert won
den ist, so soll sie unter der Aufsicht des Eckretaus
und desObcrschreibers in das deutsche und französische
Protokoll niedergeschrieben werben.

58. Die Sekretàs sollen die Verhandlimgen in
jeder Sprache sowohl auf dem Manual als aus cun
Protokoll nnîerzeichncn.

59. Die Manuale werden in dem Sekretariat des
grossen Raths, die Protokoll in dem Archive der Ne-
publik aufbewahrt, sobald sie vollgeschrieben sind.

60. Jeder Rath wählt sich ausser seinem Mittel
einen oder zwey Dollmerscher, (oder Heeretairs in
terpàs) die der deutschen und französischen Sprache
vollkommen mächtig seyn müssen.

61. Wenn zwey angestellt werden, so muß auch
der eine der italiänischen Sprache mächtig seyn.

62. Diese müssen allen S-tzungen beywohnen,
und die in der einen Sprache fallenden Meinungen
und Verhandlungen mündlich in die andere üdersezen.

6z. Ncbst diesem liegt ihnen ob, die für den
Rath nöth'gcn schriftlichen Uebersctzungen aus einer
Sprache in die andere zu machen, wobey ihnen je-
doch die bey dem Bureau angestellten Schreiber an
die Hand gehen sollen.

64. Endlich soll einer von ihnen, den die Saal-
Inspektoren dazu ernennen werden, die Korrektion
und Aufsicht über das offizielle Tagblatt «.Lullstin
oKiàl) haben.

65. Der Oberschreiber soll sich unter der Auf
ficht und mit Gukheiffung der Saalinspcktoreu neben
den beiden Untersàcibern und Dollmetschern noch so

viele Schreiber halten, als ihm zur Besorgung der
dem Bureau obsiegenden Arbeiten, und zu Bedie-
nung der Kommissionen nöthig sind.

66 Jeder Rath stellt zwey Versammlungs,Wär-
ter lj>iisziei-8)an, welche sowohl dem Räch selbst,
als den allfalligen Kommissionen und dem Bureau,
desselben abwarten müssen; sie stehen unter dem Prä-
fidenten und haben auch die Befehle der Saalinspck-
toren anzunehmen, die in das Fach dieser lezreren
einschlagen.

Sechster Abschnitt.
Staats-Botteu dev obersten Gewalten.

z. 67. Jeder der beyden Räthe und das Dsieft'
torium haben einen eignen Staats - Botken.

68. Diese Staats-Botten überbringen alle Bc-
schlösse, Gesetze und Botschaften, dis sich diese drei
konstituirten Gewalten gegenseitig zu machen haben.

69. Für jede Bothschaft, die einer dieser konstiluir-
ten Gewalten von der andern zugesendet wird, er-
hält der Staarsbotte einen Empfangscheia, den er
dem Präsidenten, der ihn abgeordnet hat, sogleich
nach sinner R' rcchr einliefern soll.

Siebenter Abschnitt.
Oessentliche Sitzungen.

§. 7<o. Beyde Räthe versammeln sich ordentlicher-
weise tàgl - des Morgens, im Sommer um acht
Uhr, im Winter um neun Uhr.

71. Des Nachmittags wird nur wegen dringen-
der Geschäfte Versammlung gehalten.

72. Der Rath kann seine Sitzungen nicht anfan«
gen, bis eines mehr als die Hälfte der ganzen An-
zahl der Mitglieder zugegcn ist/

7z. Kein Mitglied eines Raths kann ohne Er-
laubniß desselben für länger ais drey Tage von den
Sitzungen ausbleiben.

74. Wenn ein Mitglied nur während drey Tagen
oder weniger von den Satzungen ausbleiben will, so soll
es verbunden seyn, dièses dem Präsideuten anzu-
zeigen.

75. Der Präsident soll alle Wochen einmal zu
ungewissen Zeiten den Namensaufruf vornehmen.

76. Die Mitglieder der Kommissionen können zur
Ausarbeitung dringender oder wichtiger Rapporte
von den Versammlungen ausbleiben, sie sollen aber
dem Präsidenten die Ursache anzeigen.

77. Au Anfang einer jeden Sitzung sollen die in
beiden Sprachen abgefaßten Redaktionen und Ver-
Handlungen der vorhergehenden Sitzungen verlesen
werden.

78. Jedes Mitglied ist beiechtiget, Verbesserun-
gen der Revaktion zu begehren; die Versammlung
entscheidet, wenn sie widersp-ochen werden

79. Nach der Vr iesanq der Verhandlungen der
vorigen Sitzungen soll zur Behandlung der auf der Ta-
gesordnung stehenden Geschäften geschritten werden.

8c>. Alle Sitzungen der gesetzgebenden Räthe soi-
len öffentlich gehalten werden.

8r. Von dieser Regel ist derFall ausgenommen,
wo sich der Rath in ein Generaikomile verwandelt.
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Geheime Sitzungen

z. 82. Jeder der Räthe ist gehalten, sick in ein
General-Kommitte zu verwandeln, um in Berath
schlagung zu nehmen.

1. Alle Untersuchungen der Verhältnisse der helve,
tischen Republik mit den fremden Mächten.

2. Eine innere entschiedene Gefahr.
z. Auflagen-System und wichtige allgemeine Fi-

nanz - Angelegenheiten.
4. Jede Discussion in Rücksicht auf Beschuldigungen

gegen «in Mitglied einer der Räthe.
5. Einen Gegenstand, den er im Kommitte W be-

handeln von dem Direktorium aufgefodert
würde.
8z. Es steht dem Präsidenten zu, zu erklären,

daß sich die Versammlung in ein Kommitte ver
wandle.

84. Wenn vier Mitglieder ein Kommitte wün-
schen, so sollen sie es erlangen, wenn sie sich enlwe-
der vorher an den Präsidenten wenden, und ihm
ihre Bewegungs-Gründe mittheilen, oder wenn sie

ihr Begehren der Versammlung selbst vortragen.
85. Wenn sich nun der Rath entweder durch die

Erklärung des Präsidenten, oder durch das Begeh-
ren von vier Mitgliedern in ein General-Kommitte
verwandelt hat, und Einwendung dagegen entstehen,
so wird die Versammlung entscheiden, ob sie über
den vorhandenen Gegenstand in geheimer oder öffent-
lieber Sitzung berathschlagen wolle. Im letzten Fall
erklärt der Präsident die Sitzung wieder als öffentlich.

86. Die Staatöbothen, Kopisten, We'bel »nd
Zuhörer sollen sich entfernen, sobald angezeigt wird,
daß sich die Versammlung in ein Generalkommitte
verwandle.

87. Alles, was in dem Kommitte verhandelt
wird, soll von den Mitgliedern so lange geheim ge
halten werden, bis daö Gesetz bekannt gemacht ist;
oder wenn es nicht der Fall ware, ein Gesetz zu ver«

fassen, so lange sich der Rath durch einen besondern
Beschluß von dieser Verbindlichkeit der Geheimhaltung
nicht befreit hat.

88. Die Beschlüsse eines Generalskomm-tte sollen

in ein besonderes Protokoll eingetragen werden,
welches nachher sorgfältig in einen Schrank verschlossen

' wird, und wozu der Oberschreiber den Schlüssel ha-
den soll.

89. Wenn der Senat einen im geheimen Kom-
mite abgefaßten Beschluß angenommen hat, welcher
also diesem nach ein Gesetz ausmacht, das öffentlich
bekannt gemacht werden soll, so wird dieses Gesetz

in dem Zeitpunkt in das öffentlich« Protokoll der
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Räthe eingetragen, in welchem seine Bekanntmachung
geschieht.

90. Es soll nicht erlaubt seyn, irgend einen
Auszug aus dem geheimen Protokoll zu geben, aus-
genommen dem Pi äftdenten einer Commission, wiche
indem Generalkommitte niedergesetzt wurde, in Be,
zug auf diese Commission. Sobald die Commiß ou
dann ihre Arbeit beendiget hat, ist der Präsident ge>

halten, den Auszug zu zernichten.
91. Es ist besonders verbotten, in kein Bulletin,

Journal oder Zeitung irgend etwas von demjenigen
einzurücken, was in dem Generalkommitte veihan-
dell wurde.

92. Wann ein Beschluß im Generalkommitte dcS

grossen Raths genommen wird, so soll dieses bei der

Uebersendung desselben an den Senat oben an dem

Beschluß und auf dem Umschlag angezeigt, und der

Beschluß versiegelt dem Senat zugesandt werden.
9Z. Der Senat ist gehalten, einen Beschluß im

Generalkommitte zu eröffnen, der auf die gleiche Art
in dem grossen Rath genommen worden ist.

94. Der Senat berathschlaget zuerst, ob der Fall
vorhanden sey, den Gegenstand in einem General-
Kommitte zu behandeln.

9?. Wenn er beurtheilt, der Fall sey nicht vor-

Handen, auf diese Weift zu verfahren, so kann er

den Gegenstand nicht in öffentlicher Sitzug behandeln,
sondern er soll dem grossen Rath ganz einfach den

Beschluß begleitet mit der Becwerfungs-Akte znruck»

senden.
96. Die Bothschaft des Senats über einen Ge<

genstand, der im Generalkommitte behandelt wuide,
soll die Anzeige des Comwitte oben und auf dem Um-

schlag enthalten, und dieselbe soll ebenfalls verjiegclt

seyn.

97. Die Bothschaft des Senats, welche im
neralkommitte beschlossen wurde, soll von dem grossen

Rath ebenfalls im Committe gelesen werden.

Achter Abschnitt.
Von der Tagesordnung.

98. Es soll eine Tagesordnung in den Gegen-

ständen der Bcrathschlagungen festgestellt werden.

99- Sie soll das Vcrzeichniß einer doppelten

Reihe von Geschäften enthalten, die wirklich in lim

t.rsuchung liegen. In die erstere Klasse gehören alle

Gegenstände von dringender Nothwendigkeil» in blt

letztere hingegen diejenigen die Aufschub leiden; du

erstere Art von Geschäften soll zuerst auf die Tage^

orbnuyg gebracht und behandelt werde».
100. Auf diese Tagesordnung werden von dein



Präsiden?«» mit Hülfe des Büreau such die gefalle-
neu Motionen in biftenige Rangordnung eingesetzt,
weiche ihnen ihrer Nasur nach zukommen kann.

101. Die Berachschiagung über ein auf der Ta>

g sordnung stehendes Geschäft kann von dem Rath
abgebrochen, oder auch ganz auf einen andern Tag
verschoben werden, wenn einem andern, Geschäft die'
Priorität ertheilt n»rd.

102. Das Vcrzcichniß der Tagesordnung soll
in dein Versammlungssaale zur Einsicht der Mitglie-
der des Raths angeschlagen werden.

ioz. Es soll auch ein besonderes Buch über die
vertagten Geschäfte geführt werden, welches jeweiien
zur Einsicht der Mitglieder auf dem Bureau liegeusoll.

Neunter Abschnitt.
Von den Motionen.

î. rog. Die Tagesordnung soll durch keine ihr
fremde Motion unterbrochen werden, es sey denn,
daß sie von wenigstens vier Mitgliedern unterstützt
werde.

105. Wenn jemand die Tagesordnung über eine
solche Motion begehrt, und von vier Mitgliedern un-
terstützt wird, so setzt der Präsident die Frage in
Berathung, ob die Tagesordnung erkennt, oder die
Cache in Berathung gezogen werden solle.

106. Wenn eine solche Motion in Berathung ge-
zogen wird, so soll der Präsident sogleich die Urgenz
zur Frage setzen, (d. i. zur Frage setzen, ob die Sa-
che dringend sey.

107. Der Rath kann nur alsdann aber eine sol
che ausser der Tagesordnung angebrachte Motion be-

rathschlagen, wenn die Urgenz erkennt worden ist.
108. Die Urgenz muß mit zwei Drittheil Stim-

men erkennt werden.
iOy. Wenn die Urgenz zwar nicht erkennt, die

Motion aber auch nicht durch die vorläufige Frage der
Tagesordnung verwaisten worden ist so kann jedes
Mitglied der Versàmlung begehren, daß sie an
eine Commission gewiesen, oder sonst auf das Ver-
zeichniß der Tagesordnung gebracht werde.

nc>. Alle Molionen von Wichtigkeit, die nicht
Folge oder Modifikation einer wirklich in Behandlung
liegenden Frage sind, sollen schriftlich auf den Tisch
gelegt werden.

ru. Alle Iwischenmotionen, wodurch die Be-
rathschlacung über einen Gegenstand unterbrochen
wird, sollen bereits gesetzt werden, wenn es nicht
Ordnungsmotionen sind.

uz Ordnungsmotionen find diejenigen, welche
die einfache oder motifiite Tagesordnung, die Vcr-

tagung: die Priorität: die Form der Behandlung;
die Verbesserung: (amonäemsnt:) oder Verbesserung
einer Verbesscruilg(zouzamenll?ment:) oder eine Zu-
rückberuffung zum Reglement: betreffen.

uz. Jede Ordnuagsmotion soll sogleich behane
delt und abgestimmt werden ehe eine andere zugftaft
sen oder in der Hauptsache fortgefahren wird.

Zehender Abschnitt.
Form der Berathschlagungen.

§. 114. Niemand soll zu den Berathungen reden,
ohne von dem Präsident«» das Wort begehrt und
erhalten zu haben.

115. Der Präsident schreibt die Namen derjeni-
gen der Ordnung nach auf, die das Wort begehren,
und giebt ihnen dasselbe m dieser Folgordnung.

n6. Wenn zwei Mitglieder das Wort zu glei»
cher Zeit begehren, so soll der Präsident es dem Ael»
tern zuerst geben.

117. Jedes Mitglied, welches das Wort erhal-
ten und sprechen will, muß wahrend seiner Rede vom
Sitz« aufstehen; es wäre dann, daß es von der Ver«
sammlung ausdrückliche Erlaubniß zum Sitzenblei«
den erhalten hätte.

118. Jeder der beiden Räthe kann, die übrigen
Formen der Berathung betreffend, nach eigener Vor-
schrift verfahren.

Eilfter Abschnitt.
Form der Abmehrung.

iiy. Der Präsident setzt immer zwei entgegenge,'
setzte Meinungen mit einander ins Mehr.

120. Sind mehrere Meinungen gefallen, die
einander untergeordnet sind, so läßt er zuerst über
die allgemeine Fragen abstimmen, und steigt stuffen-
weiß zu den subordinirten Meinungen herunter.

121. Im Fall die Meinungen über einen Gesetze

Vorschlag zwischen gänzlicher Verwerffung, theilweiscr
Verbesserung und durchgängiger Annahme getheilt
sind, so setzt der Präsident zuerst ins Mehr:

Ob man den Rapport, so wie er ist, annehmen
wolle,

Dann die Annahme mit theilweiser Verbesserung,
und endlich dessen Verwerfung.

122. Wenn die Tages Ordnung vorgeschlag-m
wird, so muß diese von dem Präsidenten vor allem
aus ins Mehr gefegt werden.

i!Z. Das nemiiche geschieht auch, wenn die
Vertagung des Gegenstandes durch irgend ein Mit»
Pied gefodert werden sollte.
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124. Wcnn die Annahme mit theilweiser Ver»
besserung erkennt ist, so wird über die vorgeschlagen
nen Verbesserungen und ihre Unterabtheilungen Punkt
für Punkt abgemehrt.

125. Das Stimmgcben geschieht durch Aufstehen
und Sitzen bleiben, und wenn der Entschied Zweifel-
haft scheint, so wird die Gegenprobe durch Adsilm-
men über die entgegengesetzte Meinung gemacht.

126. Ist die Probe bei dein Mehr über die
zweite Frage noch zweifelhaft, so wcröen die Stinn
men gezählt.

127. Das Stimmgeben kann auch durch den
Namens Aufruf (Hppel nominal) geschehen.

128. Der Rath muß über den Namensaufruf
ausdrücklich abmehren, wenn vier Glieder solches
begehren.

129. Wenn der Namcnscuftuf beschlossen ist, muß
^

jedes Mitglied besonders seine Stimme crösncn,!
welche von den Unterschreiber» mit Vermeidung des I

Namens des Stimmende» zu Piokokoll gebracht j

wird.

Zwölfter Abschnitt.
Scrutatoren.

5. izo. Die Stimmcnzählung geschieht durch die
Scrmaioren. Jeder Rath hat zwei derselben, die
er allemal für zwei Monat durch allgemeine Stim
menmehrheit erwählt,

izi. Die Scrutatoren untersuchen mit dem Prä-
fidenten die Slimmzedel bei dem geheimen Mehr,
und geben die darauf stehenden Namen dem Bureau
«in; sie untersuchen das Mehr nach beendigter na»

mentlicher Anfrage.

Dreizehender Abschnitt.
Commissionen.

iz2. Die Räthe können jeden Gegenstand durch
eine darzu niedergesetzte Commission untersuchen lassen.

izz. Keine Commission soll weniger als drei,
aber auch nicht mehr als fünf Mitglieder haben, es
sey denn, daß der Rath die Sache wichtig genug
finde, um durch einen besonderen Beschluß eine grös»
sere Anzahl dazu zu verordnen.

lzg. Jede Commission kann zu ihren Berathun»
gen nicht bloß andere Mitglieder zuziehen, sondern
auch Manner, die nicht in den gesetzgebenden Rä-
then sind, über den ihnen zur Untersuchuung vorge»
legten Gegenstand zu berathen.

l?5- Diese letzteren sollen für ihre eingereichten
Arbeiten belohnt werden.

iz6. Die Kommissionen sollen durch die relative
Stimmenmehrheit erwählt werden, es wäre denn,
daß die Versammlung durch emen besondern Beschluß
änderst darüber entscheiden würde.

i?7. Die Ernennung der Commissionen ist fol»

gende: der Versammlungswärter trägt ein Verzeich»
niß aller Mitglieder des Raths bei den in der Ver»
sammlung gegenwärtigen Repräsentanten herum; je»

der derselben bezeichnet mit einem Srrich so viele Na»
men als Glieder in eine Kommission gewählt werden
sollen. Einer der Scrutatoren verrichtet nachher die
Zählung. Diese Ernennungen sollen den Fortgang
der Geschäfte nicht unterbrechen.

1Z8. r. Die Cvmmisioncn erwählen ihren Prä<

stdenten selbst.

2. Der, so die meisten Stimmen erhaltet, ver»
l sammelt die Commission zum erstenmal.

rzy. DaS Bureau soll jeder Commission in der

l Person ihres Präsidenten die ihr von dem Rathe über»

tragene Aufgabe schriftlich anzeigen.

Vierzehnter Abschnitt.
Rapporte oder Berichte.

§. 140. Die Commissionen sollen ihre Berichte
über ihre» erhaltenen Auftrag schriftlich erstatten.

§. 141. Der Bericht soll vor allem aus den Ge»

genstand des Auftrags bestimmen.
142. Er soll ferncrs so viel möglich eine Unter»

suchung der Aufgabe nach allen ihren den Gesitzvor»
schlag bestimmenden Verhältnissen, die Entwickelung
der eintrettendcn Gründe des zu entwerfenden Gest»

tzes, und die Prüfung der dagegen vorkommenden
wichtigen Einwürffe und entgegengesetzten Meinungen
enthalten.

14z. Der Gesetz-od?r Dekret »Vorschlag kann nur
das Resultat einer Meinung, nicht aber die Resultate
entgegengesetzter Meinungen darstellen.

144. Jeder Rapport soll entweder die Tages»

ordnung oder die Vertagung anrathen, oder aber ei»

nen bestimmten ausgearbeiteten Gesetz »oder Dekret»

Vorschlag enthalten.
145. Jeder Gesetz » oder Dekret »Vorschlag soll m

so viel besondere mit Zahlen bezeichnete Satze abge»

theilt werden, als er dispositive enthält. ^146. Wenn die Mitglieder einer Commijsion sich

über das Prinzip eines Gesetzes, oder seine Reln'tate
in ihren Meinungen theilen, so entscheidet die Mehr»

heit unter ihnen, welcher Gesetz» Vorschlag in ihrem
Namen eingegeben werden solle.

147. Der Minorität ist so wie jedem Mitglied
gestattet, einen von dem Bericht der Commission ab»



weichenden mit Gründen unterstützten Gesetz - Vor,
schlag einzureichen, wenn der Rapport der Commis»
sion behandelt wird.

148. Der Rapport wird immer zuerst in's Mehr
gesetzt; wird er nicht angenommen, so entscheidet die
Versammlung den Vorzug in der Behandlung, den
jeder andere Gesetz-Vorschlag erhalten soll.

149. Jeder Commission soll zu Erstattung ihres
Berichts eine dem Umfang und der Wichtigkeit ange-
Messens Zeit bestimmt werden

tso Der Präsident den Gegenstand derftl»
ien auf die Tagesordnung.

i;i. Wenn die einer Commission vergönnte Zeit
' zur Bearbeitung ihrer Aufgabe nicht hinreicht, so soll

ihr der Rath die nöthige Verlängerung gestatten.
Sie soll sich einen Tag vor der auf der Tagesord
nung bestimmten Berichts » Erstattung dafür melden.

152. Alle Gesetz» und Dekret-Vorschläge sollen sechs

Tage, ehe sie nach der Tagesordnung tu Behandlung
kommen, in beiden Räthen zur Einsicht der Mitglieder
auf das Bureau des Versammlungssaals gelegt werden.

i;z. Wahrend dieser Zeit soll der Gesetzvorschlag
in zwei verschiedenen Sitzungen verlesen werden.

154. Von diesen beiden Verordnungen sind die
Fälle der Urgcnz ausgenommen.

155. Die Rathe können den Druck und die AuS»
theilung der wichtigern Gesctzvorschläge und Rapporte
nach der Berichlserstattung und Behandlung anbe
fehlen.

156. In diesem Fall muß die endliche Bera»
thung und der Beschluß auf einen anderen Tag ans»
gesetzt werden.

157- Die Rapporte sollen in dem nemlichen For»
mate abgedruckt werden wie das offizielle Tagblatt.

Fünfzehnter Abschnitt.
Beschlüsse oder Resolutionen.

158. Die Gesetze oder Dekretvorschläge, wel»
che von dem grossen Rath genehmiget worden, heissen
Beschlusse.

159. Jeder Beschluß soll den Gesetz» oder De»
kret - Vorschlag bereits in der Forin eines von den
gesetzgebenden Rathen genehmigten Gesetzes enthalten.

r6cu Der grosse Rath kann dem Eingänge des
Beschlusses eine Entwickelung der Gründe beirücken,
die den Gesetz - oder Dekret - Vorschlag bestimm»
haben.

161. Jeder an den Senat zu versendende Be»
schluß muh auf eigenes dazu mit den An'angssFor
Meln gedrucktes Papier ausgefertiget werden.

162. Jeder Beschluß >oll am Ende desselben das

Datum der beiden Sitzungen enthalten, an welchen
der Gesetz » oder Dekret-Vorschlag verlesen worden
ist.

i6z.,Hievon sind die Gesetz,oder Dekret, Vor,
schlage ausgenommen, über welche die Urgenz beschloß»
sen wird.

164. Der Beschluß der Urgcnz oder Dringlichkeit
soll dem Beschlusse des Gesetz-oder Dekret» Barsch la»

gcs unmittelbar vorgesetzt und die cinttettendm Grün»
d« derseld.11 knrz angezeigt werden.

165. Jedem Beschluß soll serners das Datum
der Sitzung angehängt werden, in weicherer angcnom»
men worden ist.

i6S. Jeder Beschluß soll mlt den Unterschriften
des Präsidenten und beider Sckretärs versehen seyn,
und nebe» diesen Unterschriften mit dem Stege! des
grossen Raths besieg lt werden.

167. Jeder Beschluß soll in beiden Sprachen
ausgefertiget werden.

168. Jeder Beschluß soll von dem Präsidenten
sogleich, besonders in Urgenzfallen, dem Staatà»
then übergeben werden, der ihn dann ungesäumt dem
Präsidenten des Senats abgiedr.

169. Jeder Beschluß, der im geheimen Committe
genommen worden ist, soll dem Staaksbothen verste»
gelt zugestellt werden.

170. Kein Schluß kann von dem Senat oder
dein Präsidenten desselben ohne Anahme oder Vers
werfung wieder zurückgegeben werden.

171. Der Senat kann keinen ihm zugesandten
Beschluß des grossen Raths auf unbestimmte Zeit
vertagen.

572. Der Senat kann über keinen ihm zugesand»
ten Beschluß des grössern Raths zur Tagesordnung
gehen.

Scchszehnter Abschnitt.
Dekret oder Gesetz.

17z. Jeder dem Senat unter der obigen Form
vorgelegte und von demselben genehmigte Beichluß
heißt Dekret oder Gesetz.

174. De» Senat drückt die Genehmigung eines
Gesetz - Vorschlages in seinem Protokoll und in der A >l»

Wort an den grossen Rath durci, die slorincl aus: „ der

„ Senat genehmigt den Beschluß des grossen Raths
»vom.... über ...»175. Der Senat erklärt die Verwerfung eines
Gesetz-Vorschlags in seinem Protokoll und in der
Antwort an den grossen Rath durch die Formel:»dcr
„ Senat kann den Beschluß des grossen Raths vom

über nicht annehmen.»



l?6. Der Senat soll der Verwerffnngsakte die
Gründe nicht beifügen, warum er den Bcschlus nicht
genehmigt.

1/7- Der Senat kann einen Beschluß nicht an,
nehmen ibei dessen Abfassung wider die im j. 161, 162.
16;, 166 und 167 voigeschriebenen Formen vcrstof-
sen worden ist.

,78. In diesem Fall erklärt er die Verweigerung
der Annahme durch die Formel: „ das Gesetz erklärt
„den Beschluß des grossen Raths vom ".
„über als nichtig.«

179. Wenn der Senat einen Beschluß bloß we>

gen fehlerhafter Redaktion nicht annimmt, so soll
die Verwerfungsakte so lauten: „Der Senat kann
„den Beschluß vom über wegen
«fehlerhafter Redaktion nicht in Berathen. "

t8c>. Wenn der grosse Rath die Urgenz eines Ge,
genstandes beschlossen hat, so muß der Senat vor
allem aus den Beschluß der Urgen; behandeln, und
vorerst tue Uigenzakle genehmigen oder verwerfen.

181. Wenn der Senat den einem Gesez-Vor,
schlag vorausgeschikten Beschluß der Urgenz verwor,
sen hat, fo kann er über den Gesezvorschlag selbst nicht
eeliberieren.

182. Die Genehmigungs,oder Nerwerfungsakte
soll von dem Präsidenten des Senats dem Staats,
bottên desselben immer in den ersten darauffolgenden
24 Stunden versiegelt zu Handen des Präsidenten des
grajftn Raths übergeben werden, welcher letztere diese
Akten immer in der ersten Sitzung durch die Sekretairs
ablesen lassen soll,

18z: Kein von dem Senat verworfener Beschluß
kann demselben vor Auslauf einer Frist von 6. Mo,
naten unter der nemlichen Form wieder zur Genehmi»
guüg vorgelegt werden.

.184- Hingegen kann dies allemal geschehen,
wenn der verworfene Gesezvorschlag im ganzen oder
in seinen einzelnen Theilen verändert ist.

185. Der Senat soll jeden ihm von dem grossen
Räch vorgelegten Gesezvorschlag entweder ganz geneh
miqen oder ganz verwerfen. Er kann nicht einen Theil
desselben annehmen oder verwerfen.

186 Wmn der Senat einen Beschluß genehmigt
hat, so soll die Genehmigung unten indem empfang>
nen Originalbcschlusse gleich noch dem Siegel und der
Unterschrift der Sekretairs des grossen Raihs mit sol,
genden Worten eingeschrieben werden:

„ Der Senat der einen und uncheilbaren Repu,
blik Helveticas hat den hiervor enthaltenen Beschluß
des grossen Raths in Erwägung gezogen und geneh,
migt.

187. Dieser Genehmigungsakte müssen die Data
der ersten und zweiten Verlesung ,m Senate, und

dasjenige der Genehmigung hinten angehängt wer,
den, von welch erster» beiden Data jedoch die Ur,
genzakten ausgcncmmen sind.

,88. Der Präsident des Senats und die beiden
Sekretairs sollen die Genehmigungsakt« unterschreiben.

189. DaS Siege! des ScnatS muß neben den

Uuterschcisten beigedrukt werben.
190. Durch diese Formalitäten erhält die Aus,

fertiguug des Beschlusses die Authentizität einer Ge,
sezurkunde.

191. Diese Urkunde soll immer in den ersten 24
Stunden nach der Genehmigung des Beschlusses von
dem Präsidenten des Senats, durch den Staatsbot,
ten dem Präsidenten des vollziehenden Direktoriums
zugesandt werden.

192. Wenn dem Beschluß eine Urgenzakte vor,
ausgesezt ist, so muß die Ucbersendung an daS Du
reklorium auf der Stelle nach der Genehmigung ge,

schehen.

19z. Die Gesetze oder Akten des gesetzgebenden
Körpers, welche nicht unter Beobachtung derjenigen
Formen abgefaßt sind, die dieK. 161. 162. 165.166.
und 167. und die 187. 188. und 189 vorschreiben,
können von dem Vollziehungsdirektorium nicht bekannt

gemacht werden.
594. Von den Vorschriften des 5. 162. und 187.

sind die Gesetze ausgenommen, bei welchen die drin«

gende Nvthwendigkcits,oder Urgenz, Akte durch ben

Senat geuchmigt worden ist.

Siebenzehnter Abschnitt.
Polizei, Gesetz für die die Mitglieder der

beiden Räthe.

§. 195. Der Präsident hat das Recht ein Mit'
glied zur Ordnung zu rufen.

196. Jeder der beiden Räth bestraft die in seiner

Versammlung begangenen Vergehen seiner Mitglieder,
die nicht unter die Verordnung des §. 51. Tit. 5. der

Konstitution fallen.
197. die Strafen die jeder Rath über seine Ml"

glieder verhängen kann, bestehen nach Maasgavt
des Vergehens.

1. In tlnein Verweise ohne Meldung im Protokoll.

2. In einem Verweise mit Meldung im Protokoll

Anhang.
Durch gegenwärtiges Reglement sind alle vor'

hergehenden Beschlüsse über die Organisalion der ocn

den Räthe die nicht mit solchen übereinstimmen, auh

gehoben.
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